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I V S4. Samstag den 44. Juni g
I Abonnementspreis:
I ^ir die Stadt Solo-
I à à

iburin
^biàhrl, á.x. ^ ^> ^'etteljtihrl.l Fe. 2.2b'
Franco für die ganze

I ^>chweiz^
I L?lbjäl>rl. : Fe. 5 —

F^J gg

Schweizerische
Für Italien Fr. 5. SO,

Für Amerika Fr. 8.50

Kinrückungsgebühr
10 CtS. die Petitzeile

jl Sgr. — 3 Kr. für
Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
IV» Bogen stark.

Briefe nnd Gelder
franco.

^eiit Votum in der JusaMili-

von rr
täts-Frage

Harl Johann Hreilh, Bislhof
von St. Hassen.

î
^ri, neuesten Auslassungen einiger Zei-

^"^lätter über mein Concil-Votum in

^ ^"fallibilitätS-Frage stelle ich ans ein

ae^ê von mir schon wiederholt ab-

dx^ îve Erklärung entgegen: daß ich wc-
schriftlich noch mündlich jemals in

ber"
^rden und ebenso wenig in den

tikgg
Eoncilsverhandlnngen deö Va-

jbeziigli

U, - ^
> hjjch^^^eit oder JrrthumSfreiheit deS

gegen die Lehre von der

l>»
Lehramtes deö römischen Papstes

»tick
Glaubens und der Sitten

à ^gesprochen, niemals dieselbe bean-

dix ^ ^er bekämpft, wohl aber gegen

der
^ ckmäßig keit (Opportunität)

»i»l
^^vatischcn Bestimmung und Pro-

ge„
derselben unter den gegenwärti-

h^ Verhältnissen meine Bedenken er-^ habe, ohne jedoch die Wahrheit

îûeist

der'

^ ì ^aubenslehre selbst in irgend eiemcr

breiten

Frage zu stellen. Niemand,
Gegner nicht, kann berechtigt
'»eine offene Erklärung zu be-

tuin îhr eine gegentheiligc Behaup-

in.

siüdke

'°în. diese

n

ich ì^"îgegen zu halten, so lange er nicht
viande ist, Thatsachen oder Akten-

^»Zuführen, stark und beweiskräftigSenn»

^elt 'c>-"'î vreine Erklärung vor aller

Das â." Grafen.

t zrir^.
ist den Herren Gegnern bis

»ie "îcht gelungen und wird ihnen

ste», Statt den Beweis zu lei-

SandbV" ^ stch einfach auf den lockern

schieb,,,^ Vermuthungen, Unter-
I

^chen ""d argen Mißverständnissen,
^aach Shkophanten-Art nicht durch

Zauberkünste, sondern lediglich durch „die

Geschwindigkeit" ihrer Zungenfertigkeit die

thatsächliche Wahrheit in die Vorgabe zu

verkehren: daß auch ich vormals gegen
das „neue" Dogma mich erklärt und so-

mit jener Kolonne von Stürmenden an-

gehört habe, die gegenwärtig gegen die

katholische Kirche vordringt und sie ver-

folgt. Sonderbar fürwahr, daß diese

Herren mich mit aller Gewalt zu ihrer

Gesellschaft zählen wollen, nachdem doch

sie und ihre Vorgänger während den 48

Jahren meines öffentlichen Lebens mir

immer unter den Sagittariern auf der

feindlichen Linie gegenüberstanden. Allein
so sehr man Interesse daran finden mag,
daS Wasser zu trüben, um an der „alt-
katholischen Angelruthe" einige Fische zu

fangen, — daö Wasser ist viel zu klar;
es leidet keine Trübung, und daS Conver-

glas, dessen die Gegner sich bedienen, um
meine Stellung zu der genannten Lehr-

frage in verkehrter Richtung an die Wand

zu spiegeln, kann daS gesunde Auge nicht

bethören, das in seinem Urtheile über die

Dinge von der wirklichen Lage der Gegen-

stände, von Thatsachen und Aktenstücken

sich leiten und bestimme» läßt. Wo also

nie ein Austritt stattgefunden, findet auch

ein „Uebertritt" keinen Raum, und wo
keine Abkehr nachzuweisen ist, kann eben

so wenig von einer „Bekehrung" die Rede

sein.

1. ES ist doch nicht gerade ein außer-

gewöhnlicher Scharfsinn nöthig, um den

wesentlichen Unterschied zu erkennen, der

zwischen der innern Wahrheit
einer Lehre und zwischen der äußern Op-

portunität, sie als glaubensgcsetzliche

Norm zu bestimmen und zu verkünden,

liegt. Wer nämlich behauptet: die lehr-

amtliche Bestimmung und Verkündigung

einer Glaubenslehre sei unter waltende»

Umständen nicht zeit- und zweckgemäß,

sagt damit noch keineswegs aus: die

Lehre selbst sei falsch und unbegründet;

denn die Frage von der Opportunist hat

mit der Frage von der Wahrheit der!

Lehre direkte nichts zu schaffen; wer die

erste verneint, kann die letztere ganz gut

bejahen und vertheidigen. Mein Concil-

Votum .,t in .r musstet-

lung ausgesprochen: die Jnfallibilitäts-
lehre ist zwar in den Quellen der göttli-
chen Offenbarung wohl begründet; den-

noch wäre die lchramtliche Bestimmung

und Verkündigung derselben hinsichtlich der

möglichen nachtheiligen Folgen für die

Kirche in der gegenwärtigen saufgcregten

Zeit nicht zweckmäßig, überdieß um so

weniger nöthig, als diese Lehre sowohl

im Glauben als in der Praxis der Kirche

schon bestcht und allgemein beachtet wird.

Habe ich nun mit diesem Votum mich

gegen dieW a h r heit der nachmals

dogmatisch festgesetzten Glaubenslehre aus-

gesprochen? Unmöglich; wenn daS Mit-^
glied einer legislativen Behörde mit Rück-

sichtnahme auf ungünstige Verumständun-!

gegen den Erlaß eineö bestimmten Gese->

tzes seine Bedenken erhebt, — greift eö

dann dadurch auch die Gerechtigkeit oder

innere Berechtigung dieses Gesetzes an?

Und wenn der Arzt von einem Fieber-

krankcn eine aufregende Arznei ferne Hal-

ten will, in der Befürchtung, sie werde

im Patienten einen lebensgefährlichen

ParoxismuS zum Ausbruch bringen, hat

dann der Arzt die Arznei selbst für Gift

erklärt? Selbst im christlichen Lehrge-

biete redet der hl. Apostel (Hebr. 5, 12)

von „den Schwachen, die der Mil ch

bedürfen und nicht der starken Speise,
weil diese nur für jene zuträglich sei,
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welche durch längere Gewohnheit einen

geübten Geistessinn erlangt haben." Hat
der Apostel dadurch „die starken Speisen"

(christlichen Geheimnißlehren) überhaupt

verworfen? Nein, er hat nur deren Ver-

Wendung für Schwache abgerathen, die

noch der Milch bedürfen und die festen

Speisen erst dann ertragen können, wenn

sie durch längere Gewohnheit einen geüb-

ten Geistessinn würden erlangt haben.

Diesem apostolischen Rathe folgend, haben

bekanntlich schon in den ersten christlichen

Jahrhunderten die hl. Väter die clisvip-

lina urouni, d. i. die Uebung befolgt und

eingehalten, bestimmte Grundlehren und

Geheimnisse der christlichen Religion nicht

nur vor den Juden und Heiden, sondern

auch vor den noch unbewährten Neube-

kehrten und Anfängern im Christenthum

(den Katechumenen) geheim zu halten und

nur in einer allegorischen Bildersprache

zu berühren. Sie folgten dieser Uebung

von der bittern Erfahrung belehrt, daß

unter die guten Christen viele falsche

Brüder und Verräther zuweilen sich ein-

geschlichen hatten, welche vom christlichen

Glauben wieder abgefallen waren und so-

dann das, was sie von den Lehren und

Geheimnissen der Kirche vernommen und

erspäht hatten, dazu mißbrauchten, die

Kirche und die Christen bei den Heidin-

schen Obrigkeiten zu verleumden, sie thye-

stischer Opsermahle zu bezichtigen und

schwere Verfolgungen gegen sie anzustif-

ten. Haben nun die hstligen Väter dar-

um, daß sie im Unterrichte der Neube-

kehrten über die christlichen Grundlehren

und Geheimnisse eine reservirte Methode

empfohlen und beachtet, um große Uebel

von der Kirche fern zu halten, jene Leh-

ren und Geheimnisse selbst bekämpft oder

beanstandet? Mit Nichten. Die gleiche

Stellung und keine andere habe ich für
mein Coneil-Votum über die Unfehlbar-

keits-Lehre gewählt und eingenommen;

alle gegentheiligen Behauptungen sind un-

wahr und falsch und können vor der Be-

weiökraft der Thatsachen und Aktenstücke

sich nicht halten.

2. Leider sind vom Anfang an die bei-

den ganz verschiedenen Fragen in den

öffentlichen Blättern miteinander vermengt

und dadurch über Beide Mißverständnisse

aerbreitet worden. Die zwei Coneilvor-

träge, die ich darüber gehalten, beleuchteten,

wie gesagt, die Schwierigkeiten und Ge-

fahren einer lehramtlichen Definition und

Promulgation der fraglichen Lehre, ohne

die objektive Wahrheit derselben im Ge-

ringsten in Frage zu stellen. Das wissen

meine Hochwürdigsten AmtSbrüder die

schweizerischen Bischöfe und alle andern

Väter des Concils gar wohl. Nach er-

folgter Prorogation des Concils, schon

a m 4. Novem ber 1870, richtete,

wie an die meisten Bischöfe von Deutsch-

land, Oesterreich und Ungarn, so auch an

mich eine Versammlung hochgestellter Be-

amten und Gelehrten von Bonn daö An-

suchen: ihnen in vertrauensvoller Rück-

äußerung meine Ansichten über die vor-

liegende Angelegenheit mittheilen zu wollen.

Ich habe ihrem Wunsche noch im Laufe

desselben Monats entsprochen und offen

und unumwunden sowohl über die f o r-
m elle als die inhaltliche Seite

der aufgeworfenen Controverse mich an

sie ausgesprochen; ich kann der Kürze

wegen auszugsweise nur die Hauptsähe

hervorheben. Ueber die formelle Seite

der Frage gab ich wörtlich das abschließliche

Urtheil ab: „Die Zweifel an die dogma-

tische Wahrheit der Jnfallibilitätölehre und

deren Glaubcnsverbindlichkeit für das Ge-

Wissen der Katholiken wären erst dann

von einiger Berechtigung, wenn mit Grund
der ökumenische Charakter der Vati-
kanischen Concils — beziehungsweise der

feierlichen Sitzung vom 13. Juli (1870)
beanstandet werden könnte; dafür liegen

aber nach meiner Meinung keine stich-

haltige Gründe vor." Meine daherige Be-

Weisführung leitete zum Schlußsatze: „daß
daö Vatikanische Concil wirklich ein öku-

menischeö sei, somit in dem Lehrsatze von
dem unfehlbaren Lehramtc des römischen

Papstes die höchste vom hl. Geiste geleitete

und darum unfehlbare Lehrautorität der

ganzen Kirche sich ausgesprochen habe, welcher

in Sachen des Glaubens und der Disciplin
von Gewissenöwegen alle Katholiken sich

unterwerfen müssen, wenn sie der römisch-

kathol. Kirche weiter angehören wollen."
Bei der Erörterung über die inhalt-

liche Seite der Frage ermangelte ich nicht,

den Herren am Niederrhein einige der be-

deutendem Einwürfe gegen dieselbe zu

beleuchten. Ich suchte namentlich ihnen

nachzuweisen, daß die befürchtete Trennuns!

des HaupteS von dem übrigen Lehrkörper

der Bischöfe bei den Glaubensentscheidungev

ex outlrvàim mehr eine immaginäre a

eine reelle sei, weil der Papst bei denselben

nicht isolirt und getrennt, sondern
immer

mit den Kardinälen nnd Theologe»
der

römischen Kirche nnd mit den Bischt
der gesammten Kirche in dieser oder je»er

Weise verbunden handle. Denn, wie ^

dogmatische Konstitution vom 18. Lm

187Ü ausdrücklich hervorhebt, haben du

Päpste in der Vorzeit die Provinzin

konzilien, die Synoden, die Bischöfe u. st rd'

je nach den Umständen der Zeiten vor

gängig ihre Kathcdral-Entscheidunge»
Z"

Rathe gezogen, und Nichts steht entgeh
diese bisher eingehaltene Norm auch si

die Zukunft einzuhalten. Dagegen wM r

es mit Recht für unzulässig gefunden,
ei»r

solche Mitwirkung des gesammten W
kopateS als eine unerläßliche Bedingn^

sür die Gültigkeit der Kathedral-Entsckst"

düngen aufzustellen, und dieß schv» ^

wegen, weil gerade in gefahrvollen Zesis'

die Erfüllung einer solchen geradezu

möglich wäre nnd die ganze Kirche

höchsten Gefahren der Irrlehre und

Trennung bloßgestellt würde, wen» ^
Oberhaupt derselben nicht das Neckst "v

die unfehlbare Lehrautorität besäße, v

sich aus (ss solo) die Irrthümer in ^
giösen Dingen zu verurtheilen und

Versuche zu kirchlichen Trennungen » ^
weisen. Ueberdieß wird die Irrthums

heit in Glaubensentscheidungen so

als das Licht dem Auge von den u»^^

geordneten Organen des Körpers, ^
Oberhaupte der Kirche von

den
5""von der Mitwirkung der übrigen

der deö kirchlichen Lehrkörpers — ^
schöfen verliehen, sie wird ihm ^
als ein eàrismu, als eine Erle» 1

^
und Gnadengabe von Oben herab

^

den heiligen Geist für alle die

bungen seines höchsten Lehramtes ^
tercsse der ganzen Kirche verliehe», ^
der Herr für alle Zeiten in der ^^^,i
und Wahrheit des Glaubens Z»

und vor dem Irrthum zu sichern
v

^
ßen hat. Bei der vielfach geüuß^" ^
fürchtung, die definirte Lehre ^erde ^
unerträglichen Absolutismus im

der Wissenschaft und Kirche zuv
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ui,/^ î die Gespensterseherei eine nicht
entende Rolle. Gott hat in seiner

dcch
Alles so weise eingerichtet,

die
Gebiete des geistigen Lebens

»listb'^"^ absterben, bevor sie über-

d-ahr?M'^"'" wachsen. Die

à^'Wschaft, die Freiheit und der

liche
^»»^'chritt haben von der kirch-

îiirckt
^ì^uioritat dcS Papstes nichts zu

à Ü^nithcilS werden AnSschreitnn-
der Bahn deö Wahren und des

vieles ^ligiösen Bereiche fürderhin

u»d
"nd wirksamer vernrtheilt

»."»schädlich geniacht werden,

ko»,
^ ^^flusse meiner Darstellung ange-

sre>/Ii^' ächtete ich noch einige Worte
Fr«" Tarnung an die Herren

ihrer die gefährlichen Folgen

à ^°iest-Stellnng in der vorwürfigen
Ich wies auf Orige-

àchl^"' iw'st so groß und nnver-

die y,
Hochmuthe sich hingebend

Zu h'
Gottes mißbrauchte, sich selber

»ertr^ Raubte, seinen Talenten allzusehr

llefer dagegen über die kirchliche Ueber-

hi»w Ansehen der Väter sich

^rin^îk und dadurch, wie Vinzenz von

ichtve (llommonitoi'. 8) zn einer
Prüfung und Züchtigung für die

'»aliR^"^^ Wie die Linien einer mathe-

rrijParabel, gehen im Gebiete des

hart," Glaubens die Schritte eines

do» >,
Widerspruches immer weiter

u»d der Wahrheit auseinander,

^U'en die im Widersprüche be-

sie ' ^ welchen Unruhen werden

hi» "ôîìiget, von wie vielen Stürmen
>i»de,/ getrieben, so lange sie nicht

^^^^»tzten Hafenplatz der Kirche

^»he ^.^degeben, um hier die ersehnte

des
».s

finden und an dein Trnnke

ZU lah'.ì"^» und lebendigen Wassers sich

spiel Welches unvergleichliche Bei-
dollx,^" ^'steSgrijße »nd einer glaubenS

^Uzejr '^"würsigkeit hat nnö in der

bi Erzbischof von Cam-

Nachdem seine Schrift
k»»,^ ^ der Heiligen über die voll-
lischt K,

Gotteö" von dem apostv-
îilte

ex
»erurtheilt worden war, be-

^'^enhr' r^' P»ch selber in einem

^efen ^ine Gläubigen zu ver-
^o» ^ügte die Mahnung an sie bei:à unsern Herzen fordern Wir

Euch zu einer aufrichtigen Unterwerfung

und zu einer Gelehrigkeit auf, die von

keinem Vorbehalte weiß, weil sonst zu be-

fürchten stünde, daß die Einfachheit deö dem

hl. Stuhle schuldigen Gehorsams Schaden

leiden und ausarten könnte.

Wir werden an Uns selbst mit der

Gnade Gottcö Euch hievvn ein Beispiel

bis zum lctzten"Athemznge Unseres Lebens

aufstellen. So oft man von Uns rede»

will, soll man sich.erinnern können, daß

ein Hirt es für seine heilige Pflicht ge-

halten hat, folgsamer, als das geringste

seiner Schafe zn sein, und daß er seiner

Unterwürfigkeit keine Grenzen gesetzt hat."
Sehen Sie nach allen Richtungen um

sich! Alle feindlichen Mächte stürme»

gegenwärtig gegen den hl. Vater, den

apostolischen Stuhl, die katholische Kirche

an. Sollten wir bei solcher Lage nicht

allen HauSstreit bei Seite legen und als
treue Söhne einer so ehrwürdigen Mutter
zn Hilfe eilen? Oder dürften wir ihre
Leiden und Bedrängnisse von uns auS

noch vermehren, ihren eigenen Leib durch

intestine Kriege zu zerfleischen? Soll nns

nicht vielmehr kein Opfer zn groß, keine

Selbstverleugnung zu schwer sein, um „die
Einigkeit des Glaubens durch die Bande
des Friedens (Ephes. 4, 8) unzertrennlich

zn erhalten?" Möchten alle Alt- oder

Protest-Katholiken diese Worte zn Herzen

nehmen, die ich im November deS Jahreö
1870 nach Bonn schrieb!

Diese und keine andern Grundsätze be-

kannte ich vor, in und nach dem Vati-
kanischen Concil; ich verkündete sie in
meinen öffentlichen Schriften, Hirtenbriefen
und Predigte» ; die gegenthcilige Behaup-
tung ist nichts als eine tendenziöse Er-
findnng, die man zur Täuschung und Be-

thörung Anderer für bekannte Zwecke miß-
brauche» möchte. Ich hoffe jedoch, mit
dieser Darlegung für jeden Mann von
Ehre und Wahrheitssinn daS widerwärtige
Spinnennetz ein für alle Mal zerrissen

und meine Stellung und Anschauung in
der besprochenen Frage klar gelegt zu haben

St. Gallen, den 4. Juni 1873.

vr. Carl Johann Grcith,
Bischof.

Eollectîveinstabe des Preußischen

Episcopats au das königliche

Staats,ninifterium,
vorgelegt am 26. Mai 1873.

Hohes königliches StaatSministerium!

Unter Bezugnahme auf die vcröffent-

lichte bischöfliche Denkschrift vom 20. Sep-

tember v. I. und auf die am 30. Januar

d. I. dem hohen königlichen StaatSmini-

sterio vorgelegte Collectiveingabe sind wir,
die unterzeichneten Erzbischöfe und Bischöfe,

zu unserm tiefsten Bedauern genöthigt,

Hochdemsclben ganz ergebenst zn erklären,

daß wir nicht im Stande sind, zum Voll-

zuge der am 15. d. M. publizirten Ge-

setze mitzuwirken.

Diese Gesetze verletzen die Rechte und

Freiheiten, welche der Kirche Gottes nach

göttlicher Anordnung zustehen. Sie ver-

leugnen gänzlich das Grundprinzip nach

welchem seit Constantin dem Großen die

christlichen Völker in den verschiedenen

Staaten das Verhältniß zwischen Staat
und Kivche geordnet sahen, — daS Prin-

zip, welches im Staate und in der Kirche

zwei verschiedene von Gott eingesetzte Ge-

walten anerkennt, die bei der mannigfal-

tigen Berührung und Verschlingung der

Verhältnisse in Bezug auf die Regulirung

der Grenzen ihrer Befugnisse darauf an-

gewiesen sind, nicht einseitig vorzugehen

und eigenmächtig die Grenzen und Schran-

ken zu setzen, sondern über die zu treffen-

den Anordnungen und Bestimmungen sich

zuvor friedlich zu verständigen.

Die stirche kann daS Prinzip des heid-

irischen Staates, daß die Staatsgesetze die

letzte Quelle alleö Rechtes seien und die

Kirche nur die Rechte besitze, welche die

Gesetzgebung und die Verfassung des Staa-

tes ihr verleih t, nicht anerkennen, ohne

die Gottheit Christi und die Göttlichkeit

seiner Lehre und Stiftung zu leugnen,

ohne das Christenthum selbst von der

Willkür der Menschen abhängig zn machen.

Eine Anerkennung dieser Gesetze wäre

daher eine Verwerfung deö göttlichen Ur-

iprungs dcS Christenthums, weil sie das

unbedingte Recht des Staates einräumen

würde, daS ganze Gebiet deS christlichen

Lebens durch Gesetze zu bestimmen.

Eine solche Anerkennung wäre aber
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auch ein Verzicht auf alle audern histori-

scheu und positiven Rechte der Kirche in

Preußen, weil die Gesetzgebung als einzige

Quelle des Rechts sie alle ohne Ausnahme

nach Gutdünken einseitig in Zukunft auf

heben könnte.

Auch denjenigen einzelnen Bestimmungen

der gedachten Gesetze, welche von der

von der Kirche an verschiedene Staaten

kraft eines Uebereinkommens derselben mit

dein Apostolischen Stuhle zugestanden sind,

vermögen wir aus diesem Grunde nicht

Folge zu geben; sonst würden wir die

Cvmpeteuz des Staates, über kirchliche

Dinge einseitig zu verfügen, anerkennen,

-s Paulus, Erzbischos von Köln,
-s MieciSlauö, Erzbischos von Guesen

und Posen.

-s Heinrich, Fürstbischof von Breslau.

-s Peter Joseph, Bischof von Limburg.
-s Christoph Florentins, Bischof von

Fulda.
-s Wilhelm Emmanuel, Bischof von

Mainz
-s Konrad, Bischof von Paderborn.
-s Matthias, Bischof von Trier,
-s Johann Heinrich, Bischof von Oöna-

brück.

-s Lothar, Bischof von Leuka i. p. i.,

Verweser der Erzdiözese Freiburg,

für Hohenzollern.

-s PhilippuS, Bischof von Ermland.

-s Johann Bernard, Bischof vonMünster.

-s Wilhelm, Bischof von Hildeöheim.

Im speziellen Auftrage des Herrn

Bischofs von Culm, Johannes, der

Generalvikar Klmgenberg.

Beschwerdeschrist an die h. Bandes-
beHürde der schweiz.Eidgenosienschaft

gegen die Beschlusse der Mzesnnkonfe-

renz und der Landesbehörden der

Aiözestmkankone
in Sache» deS Hochwst. Bischofs von Basel

EugeniuS La chat.
(Schlug.)

Am 2. April 1870 war die Aufhebung
des Priesterseminars von der sog. Diözesan-

konferenz in einseitigster Weise beschlossen

worden, während der Hochwst. Bischof in
Rom war. Der Bischof konnte nicht

anders: er musste wieder eine Anstalt für

die nähere Vorbereitung der Priesteramts-
kandidaten einrichten, wie es seine beiden

Vorgänger vor Errichtung des Diözesan-

Seminars gethan hatten und nach uner-

läßlicher Pflicht trotz aller Ungunst der

Umstände thun mußten. Der Bischof war
in seinem vollen Rechte dazu;
die Erektionsbulle schrieb es ihm vor und

legte es in seine Hände, abgesehen von
allen andern Gründen. Nichtsdestoweniger

zeigte er es dem Diözesauvorort an und

sprach die Hülfe der Diözesankautone an

— von einem ganz eigenmächtigen Vor-
gehen seinerseits, von einer bloßen Ver-

pslichtung zu Contributionen ihrerseits,

überhaupt von der Schöpfung einer defi-

nitiven, ausschließlich kirchlichen Institution
war gar keine Rede. Die Kon-

ferenz (Aug. und Okt. 1870) schlug es

ihm ab. Wenn es jemals eine Mißhand-
lung und Verdrehung von urkundlichen

Verträgen gab, so ist es die gewesen, wo

man aus den Akten des Bisthumsvertrages
herauSpressen wollte: der Bischof habe von
sich aus nicht das Recht dazu. „Darüber
war freilich im Gremium der Abgeordneten
Zweifel entstanden. Allein Aargau erklärte

zu Protokoll, daß es sich vollstän-
dig f reieH a ud zu eigenem Vor-
gehen in der Sache vorbehalte, wenn kein

Mehr für seine Ansicht sich ergebe."

„Also Aargau will sich keiner Mehr-
h e it unterziehen, aber die übrigen zwei
in der Minderheit gewesenen Stände Luzeru
und Zug sollen sich fügen. Welch ein

wahres Chaos von Widersprüchen! Man
sieht halt, wo eö hinaus wollte.

„Die Konferenz war allmälig in das

Stadium der Majorisirung hinübergetreteu
und hatte Regierungsgewalt sich angemaßt.
Die Tonangeber in der Majorität der

Abgeordneten majorisirten nicht nur die

Minderheit, sondern drohten ihre» eigenen

Anhängern mit der „freien Hand"
und dem „eigenen Vorgehen,"
wenn sie nicht mitmachen (d. h. mit Aar-
gau) : l)ucm8c)us tanctom!"

Wo es hinaus wollte, war jedem Den-
kenden längst klar geworden. Aargau
wollte vorerst daS BiSthum Basel zer-
stören, das war seit den 30gcr Jahren
der Plan Keller's und seiner Gesinnung«-
genossen. Es ging seit jenen zuletzt an-
gegebenen Konferenzen kaum ein Jahr, so

beschloß der Große Rath Aargau's: Der

Gr. Rath erklärt grundsätzlich, im Sin»

einer Trennung von Staat und Kirche

den Austritt auS dem Bid'
thumöverbande von Staats
wegen. Mit 1870 trat in der

sinnung der Mehrheit der Diözesankanto»^

eine dazustimmeude Wendung ein

.das ist uns „Profanen" noch nicht g"''i

klar. So oder so: das BiSthum Bast'

mußte fallen, und dann und dafür ei»i

Nationalkirche oder nach der klarern u»

schärfern Fassung eine S t a a t s k irchr,

ein in allen Beziehungen den weltliche"

Behörden knechtisch unterworfenes,
vo>

dem geschichtlichen Boden der apostolisttst"

Succession und von der Verbindung "''

dem Papst, dein Mittelpunkt der Einigst' '

losgerissenes Kirchenbruchstück äugest^.

werden. Daß ein solches Jammergesch"^

zumal unter Pflegern und Vögten,
die Herren der Diözesankonferenz, ^
einmal verenden müßte, wenn es je '"

Leben treten sollte: das ist einleuchte''

für Alle, die ein wenig weiter blicken "

die cultivirten Halbwisser und geistig

Fabrikler. Die „Herren" wisse» ""

wollen es, und schreiten planmäßig v '

mit allem möglichen Blendapparat »"

geben, bis sie die MaSke abwerfen dürst'

Schon Teuscher hatte sie gelüftet in st'''

miserablen Broschüre: Die römischäst

lische Kirche in der Schweiz? »och

die Langenthaler-Denkschrift, ein

webe und eine literarische Fälschung
^

Betrügerei erster Klasse. Wenn

12. Mai 1872 eine strenge Al'kühl'^,

eingetreten wäre, so hätte jener

schon die Frucht gezeitigt. Jetzt ver

man auf den Sommer von 13?3,

die Diözesankonferenzen vom 19- ^ ^
und 29. Jannar haben darauf ist" ^
Keller geleert und „reinen Tisch

Möglich, daß die Frucht noch

und der Wein snuer wird. Wir
noch einmal: Das walte
Und Gott hat in der That schv"

auffallend gewaltet.

") N. Zürcher -Ztg. Nro. 231 C>e

Blätter haben wohlweislich die Leseart e»>

Uns kamen dabei die Harpyen j

(Virg. Ae». 3, 227): viripiunt <l»o

ooàoluguo omiiia kazànl ioumuN



îe stark übrigens die Erwartung der

de^m?' beweist der Beschluß

la <,/^heit der Diözesankonferenz vom
^ov. 1872, dieses Hon plus ultim

v frecher Anmaßung in kirchlichen Dingen

^ von Grobheit einem Bischof gegen-

ôr^s/^' hàn sehr gewünscht, daß

siihrt
Beschlüsse tertuell auge-

hätte; denn sie verdienen in der
die weiteste Verbreitung und unver-

^'glicheS Andenken.) Gemäßigter i» der

waren die entscheidenden Beschlüsse
^6. nnd 29. Januar 1873. WaS

"kn nn rechtlicher Bedeutung zuznschrei-

seb
^ ^ì'gibt sich an den ruhig, aber

^ entschieden lautenden RechtSverwah-

s^/" Luzern und Zug (Beschwerde-

des i>' ^ Protestationen
katholische,, Volkes in den fünf Diö-

der"?'^"'" t'bd- S. 42. ff.) Daß
echtsstandpunkt, den in der Kompe-

g
i)e Luzern und Zug einnehmen, auch

^rechtlich der allein richtige
' Hr. Amiet vorerst daraus her-

tb^' seit der Entstehung dcö Bis-
'^Vertrages daö Volk souverän ge-

der
"ud darum ohne Genehmigung

kei,/^^^î Landesbehördcn und des Volkes

-
" ^^stSvertrag gemacht, keiner abge-

hin aufgekündet werden kaun, mit-
Regierungen jetzt nicht mehr die

^rogativx,, der alten besitzen, welchen

^otSrechtlich ganz falschen Standpunkt
der Solothnrner RegierungSrath

ZUr^^' ^vdann, wenn die Abgeordneten

^ Konferenz auch Repräsentanten der

siir ^ wären so ist jeder Stand
^

och souverän, kann mithin nur in den

ìvo er sich durch Vertrag
dicklich verpflichtet hat, rechtlich ge-

werden, ihn zu erfüllen, und auch

kein
eine kompetente Behörde,

^vegS aber durch Stimmenmehrheit
Ritkontrahirenden Parteigenossen.

Hr ^^^^icklung dieses Gedankens kömmt
' '"'et zu dem Resultate:

Ivlcki
Diözesankonferenz keine

hab
° ^?^)^be, kein Dicasterium ist,

reck rp
^ ^en nachgewiesen. Ihre staatö-

îossu
^vinpetenzen sind in keiner Ver-

keinem Gesetze niedergelegt.

Jnll °^"^â)ten beruhen nur auf den

Aktionen, die Gültigkeit ihrer Ent-
^ ^ "ur auf den Ratifikationen sämmt-
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lieber Stände. Es ist daher von der

Majorität der Stände, welche die Diö-

zesankonferenz bilden, eine staatsrechtliche

Anmaßung, ungeachtet der Protestationen

der Minderheit (Zug nnd Luzern), Mehr-

heitsentscheide zu treffen über Gegenstände,

welche die ges a m m t e Diözese betreffen

und dieselben gegen alles Recht mit Gewalt

zur Ausführung zu bringen. So wie ein

solcher Mehrheitöentscheid (man darf wohl

sage», Majorisirung) den Ständen der

Minderheit gegenüber keine rechtliche Gül-
tigkeit hat, ebenso trägt auch der Kirche
gegenüber ein solcher Mehrheitöentscheid

ipso .sur» den Charakter der Nullität
an sich. Die absolute rechtliche Nullität
haftet aber namentlich den Entscheiden

vom 29. Januar, Nachmittags und 14.

und 15. Februar 1873 an, welchen die

Stände Zug und Luzern nicht nur nicht

beiwohnten, sondern zu welchen sie nicht

einmal eingeladen wurden.

„Die sogen, «dluusulu sio stuntidus
i'vdus» wird überall nur da angewendet,

wo die Gewalt an die Stelle des Rechts

tritt."

„Der Kirche gegenüber gilt, wir
müssen eS noch einmal betonen, kein an-
derer Vertrag, als der Diözesan-Vertrag
oder die Uebereinkunft zwischen den Stän-
und dem päpstlichen Stuhle vom 28. März
1828."

Gestützt auf die zwei Hauptgründe:
1) die einseitig staatliche Absetzung eines

Bischofes ist unzulässig; 2) abgesehen da-

von ist die Diözesankonferenz vom rein

staatsrechtlichen Standpunkt aus betrachtet,
keine hiezu kompetente Behörde, und wäre

sie eS auch, so ist ihr Entscheid wegen

wesentlicher Formenmängel als ipso .jurs
null und nichtig zu betrachten, und die

spätere Gutheißung ihrer Beschlüsse durch

die obersten Landesbchörden kann diese Män-
gel nicht aufheben — stellt endlich die Ve-

schwerdeschrift folgenden RcchtS schluß:

I. Es möge der hohe BundcSrath, even-

tuell die hohe Bundesversammlung,

die Schlußnahmen der Diözesankon-

ferenz der Diözese Basel vom 19.
Novbr. 1872, 28. und 29. Januar
1873, 14. und 15. Februar 1873,
in Sachen des Bischofs Eugeniuö

von Basel, null und nichtig erklären

und aufheben.

II. Der hohe BnndeSrath möge auch die

theil« von den Regierunge», theils

von den obersten Landesbehörden der

Diözesankantone Solothnrn, Bern,

Aargau, Baselland, Thurgau auSge-

sprochenen Genehmigungen obiger

Entscheide der Diözesankonferenz nnll

und nichtig erklären und aufheben.

III. ES möge der hohe BnndeSrath im

Fernern nach Art. 99. Ziff. 2 der

Bundesverfassung dafür sorgen, daß

die Verfassungen deS Bundes sowohl

alö der Kantone der Diözese Basel

und die von letzter» geschlossenen

StaatSverträze von Seite der Be-

hörden dieser Kantone beobachtet

werden, und er möge zur Handha-

bung derselben in der Zukunft die

geeigneten erforderlichen Verfügungen

treffen.
» »

A

Eös chcint unS ein gutes Zeichen für den

Werth der besprochenen Beschwerdeschrift,

daß die gemeine Presse den Verfasser der-

selben verhöhnt und beschimpft, und die

noblere still daran vorübergeht. Lassen

wir die ausgezeichnete Arbeit nicht todt

schweigen, besprechen wir sie und ihre Ob-

jekte, unterstützen wir sie von verschiedenen

Seite her durch ähnliche Rekurse und durch

die laute, entschiedene Zustimmung deS

katholischen Volkes! Es gilt : den Bundes-

behörden die ernste Betheiligung eine« großen

und achtbaren VolkStheileS, den Gegnern

die Waffe gründlicher, wissenschaftlicher

Widerlegung, dem ganzen Schweizervolke

die dringende Nothwendigkeit einer gerech-

tern Behandlung der kirchlichen Fragen,

das Grundsatzlose, Unehrenhafte und Ver-

derbliche deö MajorisirenS in
Glaubenssachen zu zeigen. Wir

wollen nur unser Recht und lassen eö

auch Andern. Von diesem festen Entschluß

wird unö keine List, kein Zwang und kein

Schimpfen und Schreien abbringen.

Die Bekehrung Frankreichs.

(A»S der Ostschweiz.)

Uaus no pSàvrans plus.

Wie Frankreich seit bald >99 Jahren

ganz in der Hand der Revolution war,



ist männiglich bekannt. Die Form der

Regierung ob republikanisch oder mo-

narchisch war Revolution, die Gesetzgebung

und Verfassung, die Ziele u»d Bestrebun-

gen der jeweiligen Machthaber war die

Revolution. Das Unglaublichste leistete

Napoleon. Die Gründe gehören nicht

hieher. Eines liegt jedenfalls in ver Na-

tur der Revolution, welche wie daS Böse

überhaupt mit der Zeit in all' ihren Fol-

gen auf jedem Gebiete auftreten muß.

vet. Bismark. Frankreich konnte nach

menschlicher Berechnung von diesem Krebs-

schaden von innen heraus nicht geheilt

werden. Napoleon konnte durch die Ka-

tholiken nicht gestürzt werden, weder ge-

waltsam, denn das ist nicht Sache der

Katholiken, noch viel weniger gesetzlich,

denn durch seinen Einfluß sielen die Wah-
len zu Gunsten der Revolution aus. Die

Revolution stürzte den Kaiser nach dem

Tage von Sedan, um endlich ihr Ziel
vollkommen zu erreichen. Aber wie die

monarchische, wurde auch die republika-

nische Revolution von den Preußen auf
den Schlachtfeldern niedergeworfen. Unter

dem Schutze preußischer Bajonette, unter

dem Schrecken über die Verwüstungen

Frankreichs wählte Frankreich eine Na.

tionalversammlung, die in ihrer überwie-

gendeu Mehrheit katholisch war. Preußen

war berufen, die äußere Herrlichkeit der

Revolution niederzuwerfen und ihre innere

Fäulniß zu enthüllen, damit die erstge-

borne Tochter der Kirche sich wieder von

ihr abwende. Um diesen Anfang der

Bekehrung zu vollenden, ließ Gott noch

die Kommune zu. Aber die Bekehrung

alter Gewohnheitssünder vollendet sich

selten ohne Störungen. Thiers neigte

zur Linken als alter Revolutionär und

die katholische Mehrheit war daran, wieder

eine Beute der Revolution zu werden.

Da sing Frankreich an, öffentlich zu beten

für Frankreich. Zuerst wallfahrteten ein-

zelne Katholiken nach FourviàreS, Lourdes,

Chartres, La Salettc, um eine hl. Messe

für Frankreich anzuhören oder feiern zu

lassen, dann nahmen sie ihre Freunde

mit; es folgten eine Schaar und dann

eine zahlreiche Menge bis 199,990, um

für Frankreich zu beten. Die Regierung

fand keine Gesetze, um diese '100,900

gegen die Lästerungen, Schmähungen und

z-tl)

Verfolgungen der Revolution zu schützen.

Die Revolution raste immer toller, Thiers
schaute immer kaltblütiger zu — aber

Frankreich betete nur desto inniger an

allen Gnadenorten aus zahllosen Prozes-

sionen. Und siehe I der Mann derjenigen,

welche im Organisationskomite der groß-

artigsten Prozession nach Lourdes war,
wurde am Feste Maria Hilfe der Christen

Präsident der Republik! Die Revolution
heulte in ganz Europa, als würde ihr
die unbefleckte Jungfrau gleich den Kopf
zertreten! Die Republik besteht noch, aber
das ist den Freisinnigen gleichgültig, denn

sie wollen nur die Despotie der Revolution,
ob in monarchischer oder republikanischer

Form, hat nichts zu sagen, wenn nur
die Kirche zertreten wird, um dem gol-
denen Kalbe und der Venus den freiesten

Spielraum zu bereiten.

Im Jubel über diese glückliche Wen-

dung waren den 29. 27. und 28. Mai
die Wallfahrten nach Chartres besonders

feierlich. Die Feier erlangte die Vollen-

dung, als am 28. Mai 159 Deputirte
der Nationalversammlung anlangten und

vom Klerus mit dem Kreuze und der

Fahne Mariens in feierlicher Prozession

in die alt-ehrwürdige Kirche eingeführt

wurden. Während der Prozession wurde

daS Magnificat gesungen, auf jeden Vers

antwortete das Volk:

Vivres, noirs sspàniZv
Ltsucls sur nous too drus,

Luuvö, suuvö lu Brunos,

Us l'uboinloims pus!
An der großartigen Bußprozession

nahmen 159 Abgeordnete ebenfalls An-

theil und das ganze Volk sang:

?roloo tries cto iu löruneo,

Visl'Ag ris Lkurtrss, uu sseours!
löuis selutsr iu puissunes

Oowms äuns los ulleisns gcmrs.

Ouvs tu ols'möiros

Oceur cls stösus,

Luuvs tu?runes!
IVàs Mecherems zàs.

Das offizielle Frankreich fängt an zu

beten und Buße zu thun, der Staat als

Revolution hört auf, das Gewissen des

Volkes zu tyrannistren und das Vaterland

zu verwüsten, dafür wird der Staat christ-

lich, und wird eins mit dem Volke und

dem Vaterlande vor dem Altare des Lam-

mes und der Fahne der unbefleckten Jung-

fran. Wenn uns auch die Zukunft noch

verborgen und die Lösung des dämonische

Knotens, können wir doch getrost der

Entwicklung der Dinge entgegensehe-

Denn nicht umsonst hatte Frankreich dtt

mannigfaltigen Erscheinungen Mariens bis

auf den heutigen Tag; nicht umsonst h^

dort die Andacht zum Herzen Jesu l^ch

tiefe und weitverbreitete Wurzeln geschls-

gen. Das muß im Pläne der Vorsehung

die Morgenröthe eincS herrlichen Tages

werden.

Daß schon alles in Ordnung sei "der

daß nicht furchtbare Tage noch low-

men müssen, glaubt Schreiber dieser Ze>-

len am allerwenigsten; denn es hat noch

zu viele in Frankreich mit dem Losung^-

Wort: bisi-uss? l'iirtuills und diese had^

an der Weltrevolution ihren Haltpunkts

baß aber gleichwohl eine großartig

Schwenkung nach Rechts sich vollzogt-

bezeugt sowohl die Freude der Gläubig^

als die Wuth der gottlosen Welt.

Ist aber das nicht zugleich ein Finget

zeig, was die Katholiken überall zu thu"

haben?

«
Wfarrer Johannes Mirtemaitt».

Den 7. Juni starb in Berneck der'

Hochw. Pfarrer Thürlemann. Der ^c-

ewigte wurde 1881 im April iu der Ee-

meinde Waldkirch geboren. Seine

men Eltern schickten den talentvollen K»a-

ben, der Neigung zum geistlichen Staude

zeigte, an die katholische KantonSschule iu

St. Gallen. Dort vollendete er
dad

Gymnasium und studirte die Philosoph^

welche der >jetzige Hochwst. Herr Bisätw

lehrte. Die Theologie studirte er theils

in Tübingen, theils in Eichstätt.
iRit

guten Kenntnissen und mit tiefer Fröur-

migkeit ausgerüstet wurde er den 27. lRa>

1856 zum Priester geweiht. Er u?al

ein sehr gewissenhafter Priester, warm be-

geistert für die hl. Kirche und ihre Gru»^

sätze, voll Eifer für das Heil der Seeleu,

gegen Jedermann eine äußerst liebevolle

und wohlwollende Seele. Den 11-

1873 kam er als Pfarrer in die an

sehnliche Pfarrei Berneck, nachdem er als
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aut
Pfarrer an manchen Orten

gewirkt hatte. Die Pfarrei war ihm

die Wenige abgerechnet,

öffenn^ vortrefflichen Priester

den» ^ auftreten durften, daher

drei»
>>e ihn, daß er durch die Ver-

k"»ì ^ Schrift „Bedenkliches für

Sty?
che Schweizervolk" von Albau

habe
à ^ kvnfesstouelleu Frieden gestört

vom' Riai wurde er deßhalb

Rhein ^°.^""^chen Bezirksgericht in

Rrsâllt ^'rafe von Fr. 300

ex .' ^chon vorher unwohl wurde

schweren Krankheit
^^"^en. Den 20. Mai ein-

7. o.
bìa hl. Sterbesakramente. Den

Fast war er eine Leiche. Der

tttn ^v Pfarrei und in wei-

An d
àe gewaltige Sensation,

ans
°»^^>digu»g den 10. Juni, nahmen

ßtt A
^auen des BiSthums 50 Prie-

"beil. Es wax außeror-

Den aber auch eine erhebende

Psa^"^îwn. Die edle Haltung der

heit Prozesse, wahrend der Krank-

wich n' Bestattung Hirten
Racks'^ öffentlich bald einen würdige»

hàltn'ss^" b'ingen, wenn auch die Ver-
^ fehr schmierig geworden siiid.

R. I. IT

^
A anrgauischcn Aericht Ver die

Utseufhchxîug" des Kochivst. Kni,
Mchofs.

hal^^ âirchenzeitung hat bereits den In-
Ji„ w ^geführten Berichtes mitgetheilt.
Äeispj.i" "Gehenden möge» einige wenige
,,gxn„^ "va der „wahrheitsliebenden" uird

^
lchen" Davstellungsweise folgen.

»tvje^'^'ßt öS vom Herrn Bischof:
auf Ei«""," 'n Luzcrii erzählt,
^ischok ^ ."'g der Nuntiatur zum
Al>«e«^^ählt." Aber der aargairische
daß x-

"oîo konnte selbst gar wohl wissen,
sich ornerischer Staatsmann Vorzug-
^hnrte ^"h^ bvang und sich dessen

??brtsvör^'" Kanzler: „der den,
hieß^ »g/-"wie es damals allgetuein
^eile a?"

r
Nuntiatur an die

^eistliu.?« ." worden, heute selbst bei

faste» six."" Rufe eines afsiliirten Je-
»llge .xi ^n beweis hiefür - „wie es"w'» h'eß." Sehr gründlich I Daß

Nuntiatur und Jesuiten hinter Allem
stehen, was katholisch heißt, ist natürlich!

S. 5. Der Peterspsenirig wurde

„sogar heilig gesprochen uuv „„Sankt
Peterspfeunig " " genannt." — Also der

„Pfennig" wurde nach Hrn. Keller „heilig
gesprochen." Wir meinte», das „Sankt"
beziehe sich auf den hl. Petrus! Hr. Keller
versteht das besser und zeigt damit seine

Gründlichkeit und Wahrheitsliebe.

S. 6. handelt vom Syllabus. Natür-
lich weiß Hr. Keller zu berichten, der Papst
verwerfe und veroainnre darin „die in
unsern Versassungen gewährleistete Glau-
benö und Gewissensfreiheit," „die Aner-
kennung der konfessionellen Toleranz" u.s.w.,
während es sich um theoretische Lehrsätze

handelt. „Alle diese Ansichten — verdammt
PiuS IX. als gottlose, mithin
h ö l l e n w ü r d i g e Irrthümer."
Der Bericht sperrt diese Worte, damit es

mehr Eindruck mache. I» Wirklichkeit
sind die verurlheilleu Sätze nicht alle als
„gottlos" verworfen, einige nur als einfach

„falsch" u. s. w. Das „Höllenwürdig"
ist natürlich Zuthat des „Akteurs."

S. 8 ,redet vom „D isp euse n h an -
del" mit aller sittlichen Entrüstung, na-
mentlich auch deshalb, weil das Dispen-
sationSrccht „zum große» Theil auf Kosten
der bischöflichen Jurisdiktion usurpirl wor-
den." Natürlich die aargauischen Dispens-
taxe» (Fr. 5 für Bewilligung einer Copu-
lation außer dem Kauto», oder eines Aus-
wärtigen im Kanton, Fr. 10 für DispenS
von I Kanzelaufgebvt, Fr. 20. für Diö-
penö von 2 Aufgeboten) werden einen
Augenblick vergessen und Thränen geweint
über die Schnräleruug der bischöflichen
Jurisdiktion! Das letztere ist namentlich
eine starke Leistung!

S. 11 wird geklagt, daß die abgestellten
Feiertage mancherorts doch noch gehalten
werden. Den Grund davon findet Keller
in „dem sinnlichen Müssiggang und dem
bigotten Unverstand." Natürlich redet er
nur von dem Begehren der Staatsherren
nach Abschaffung der Feiertage und durch-
auS nicht von dem Begehren des Volkes
nach Beibehaltung. Volksthümlich!

S. 20 wird daS Lehrbuch von
P. Gury auf'S Tapet gebracht. Von
Herrn KeiserS famoser Abfertigung wird
geschwiegen, als wäre nichts passtet. Den-
noch muß natürlich die Anklage eine sehr
wahre und begründete sein. Erheiternd ist,
was S. 21 und 22 von der „g e h e i -

men Polizei der bischöflichen Kurie
Lachat" gefaselt' wird. Am Schlüsse des

gleichen Paragraphen beruft sich dann der

Berichterstatter auf „ein reiches Mate-
rial aus privaten Mitthei-
lu n ge n." Und wirklich wollen wir ihm

glauben, daß er an verschiedenen Orten
seine Berichterstatter hat, nur bei Leibe

nennen wir das nicht „geheime Polizei"
und „jesuitische Spionage." Hr. Kanzler
wird dabei als der leitende Geist bezeichnet,

„der böse Geist deö Biöthumö, der schlimme

Engel des Bischofs." Von der bischöflichen

Kanzlei aus sei, „mit wenigen Ausnahmen,
der ganze TiözesankleruS »ach und nach

durch Furcht geknechtet, verjesuitct und zu
einer großen Kongregation von Loyoliten
organisirt worden, bei welcher Jeder, wie

es ein eigentlicher Jesuitenorden ist, in
seiner Nähe einen geheimen Aufseher und

Denunzianten hat oder einen solchen zu
haben fürchtet." Das hecht wahrhaft Un-
Wahrheit mit Blödsinn überbieten! „Als
Organe und Telegraphcndrähte dieses neuen

KurialsystcmS werden vorab die

Zöglinge betrachtet, die aus dem bischöfl.

Priesterseminar hervorgegangen sind und

nun in der geistlichen Praxis die empfan-

gene Jesuitenmoral verwerthen." Beweis

hiefür? „Sie werde» betrachtet." FamoS!

S. 23 werden die vatikanischen Canones

besprochen, àatàmn wird n a t ü rlich
mit „der sei verflucht" übersetzt. DaS
wirkt auf die Protestanten besser und die

haben ja die vielen Widerlegungen nicht
gelesen! Die blödsinnigen Folgerunge» aus
dem sog. Unfehlbarkeitsdekret können wir
hier nicht in öxtöirso mittheilen. Nur ein

Beispiel S. 26 : „Der nnfehlbare Papst
ist fortan Concil, Synode, Bischof, Klerus,
Volk, Geschichte, Tradition, Glaubenslehre,
Sittengesetz, Gebieter der Geister, Gewalt-
Herr der Vernunft, vergöttlichter Allein-
Herrscher bis in die letzte Kapelle der ka-

tholischen Welt, bis in die letzte Hütte
von katholischen Gläubigen, bis in die

letzte Faser jedes katholischen HerzenS."

Bum! DaS heißt gesprochen. Nur schade,

oder besser, Gott sei Dank! daß Alles

nicht wahr ist!

S. 36 werden der eingegangenen „Kath.
Stimme aus den Waldstätlen," der „ster-
benden Martyrin" Thränen nach-

geweint. Cvndoliren!

Besonderes Lob erhält S. 85 Herr

Gschwind, „ein gesunder, kräftiger

Mann mittlerer Größe, in Amt und Le-

ben untadelhaft, ein Freund der Schule,
ein Tröster der Kranken, ein Helfer der

Armen, ein Schüler Döllingers." Ihm
wird der von Gschwind verleugnete „Pere-

grin" zugeschrieben. Von dessen „Appel-
lation" heißt eS, daß in ihr „die Eides-

treue deS Bischofs und die Wahrheits-
treue seines Kanzlers ein Verdikt erfuhren,
wie wohl noch wenige bischöfliche Kurien
ein solches von einem Dorfpfarrer zu ver-
nehmen bekamen. Der aus der Waffen-
kammer Hildebrand'S hervorgeholte Bann-
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strahl lag gebrochen zu ihren Füßen, und

Viele wollten im bischöflichen Stuhle La-
chat's schon damals die Todtennhr klopfen

hören." Viel Phrase, nicht wahr? Aber
die Wahrheit?

S. 127. „Wider Erwarten der Geist-

lichkeit blieb daS Volk in beiden Kantonen

(Bern und Solothnrn) ruhig und gab

damit seine Ansicht in Sachen dahin zu
erkennen, daß sich die Geistlichen so gut
wie die Weltlichen im Lande der gesetz-

liehen Ordnung zu fügen haben." Also die

Geistlichen hatten Unruhen erwartet, dieser

Erwartung entsprach daS Volk nicht! Das
ist wahrlich faustdick — welchen Anödruck

sollen wir brauchen? — gelogen. Die
Geistlichen haben überall das Volk zur
Ruhe gemahnt. Der Schluß, den der

Bericht daraus zieht in seiner allgemeinen
unbestimmten Fassung charakterisirt ganz
die Logik, deren sich der Bericht überhaupt
bedient.

Die aarg. Geistlichkeit mit ihrer Zu-
schuft an den Gr. Rath wird S. 132
sehr günstig beurtheilt, obgleich sie auch

„unverständige Eiserer, heißspornige Publi-
eisten des gemeinen Kurialstylö (auch jenes

von Aarau! maßlose Lärmer auf der

Kanzel und Intriguante» der Wahlurne"
zählt! ES gibt ein Lob, daö ärger ist als
die größten Schimpfereien nnd eine Ver-
urtheilung, die daS größte Lob ist, je nach

der Seite, woher Alles kommt.

Als „Schlußillustration der bischöflichen

Kurie Lachat-Düret" wird die Angelegen-
heit des Lin der' schen Legates
nach Keller'scher Weise dargestellt und ans-
gebeutet. Dabei werden S. 143 die Fr.
2l),VVO, welche „an die Kosten der Wahl-
campagne von 1871" im Kanton Luzern

gespendet worden sein sollen, säuberlich

nicht vergessen. Zum Schlüsse sodann

S. 143 folgt der Sah: „Der „Ewige
Jude" des Eugen Süe ist ein Roman,
heute aber die geheime Weltge-
schichte der jesuitisch gewordenen Kirche
des Erdkreises." Und der Bericht? Ist
auch ein „Roman" und ein rechter

„Schauerroman" Zum Glücke eben auch

erdichtet. Aber natürlich werden die Prote-
stanten, die sich den kathol. Geistlichen mit
einem Pferdefuß denken, Alles säuberlich

glauben, denn sie wissen nicht, wie viele

Unwahrheiten nnd Verdrehungen dem Be-
richterstatter in seinen frühern Schriften
nachgewiesen worden.

Auch die „rechtliche Begründung der

Amtsenthebung" böte schöne Proben. Wir
führen nur noch an, waö S. 166 über
das canonische Recht gesagt ist: „Seitdem
am 18. Juli 1876 alles und jedes Recht
der Kirche und der Kirchen, des Ganzen
und des Einzelnen, in dem unwiderrufli-

chen Willen und unfehlbaren Entscheide
des römischen Papstes aufgegangen ist,
hat auch das ganze canonische Recht der

katholischen Kirche faktisch aufgehört. Es
gibt für die katholische Kirche in der That
und Wahrheit kein canonisches Recht mehr.
Ihr Recht, ihr Coder ist der römische

unfehlbare Papst. In dieser neuen Auf-
gäbe hat aber das alte canonische Recht
für uns Eidgenossen, deren Vorfahren das

Uorpus lluris Lilmcmioi in solcher persön-
licher Fassung vollends nie anerkannten,
ganz besonders aufgehört." — Schluß mit
bengalischer Beleuchtung!

Diese Blumenlese genügt, um unsern
Lesern zu zeigen, daß der „Bericht" ein

literarisches Produkt ist, wie die bekannten
Kellcr'schen kirchlich-polischen Schriften bis-
her gewesen. Obwohl an eine h. Behörde
gerichtet, ist die Darstellung um kein Haar
gründlicher und wahrheitsgemäßer, der
Ton um nichts anständiger.

Kirchenmusikalisches.

Keine Gesangöweise ist durch das Alter
ehrwürdiger und mit der kirchlichen Litur-
gie inniger verwachsen, als der grego-
r i a n i s ch e Choral. Dabei besitzt er
bei richtigem Vortrage anerkanntermaßen
auch einen hohen musikalischen Werth.
Leider aber liegt dessen Pflege in der

Schweiz noch sehr darnieder und bestehen,
vielfach große Vorurtheile gegen denselben
die ihren Grund vorzüglich in der Nicht-
kenntniß und der meist herrschenden ver-
fehlten, „aschgrauen" Vortragsweise haben.

Es gibt zwar einige tüchtige Lehrbücher
des Chorals. Aber dieselben sind theils
zu gelehrt gehalten, theils zu umfangreich,
so daß Geistliche, Organisten und Sänger
sich nicht daran machen oder sie zu bald
wieder weglegen. Darum sind wir dem

Herrn Domkaplan und Organisten A r-
nold Walther in Solothnrn,
der in der Schweiz als Beförderer der Kir-
chenmusik bekannt ist, zu großein Danke
verpflichtet, daß er eine kurze „Lei ch t-
f aßli ch e A nle itu n g zuin G re-
gorianischen Choral-Gesange
für Geistliche, Lehrer, Organisten und
Chordirektoren zum Selbst - Unterrichte"
bearbeitet und soeben herausgegeben hat.

Dieselbe ist nicht blos für Musikkundige,
sondern auch für Laien in der Musik be-

rechnet und wirklich geeignet, ihren Zweck,

kurz, faßlich und dabei doch gründ-
lich zu unterrichten, in trefflicher Weise

zu erfüllen. Demgemäß ist die Schrift
nach einem sehr angemessenen Stufen-
gange geordnet, die Darstellung
durchweg verständlich gehalten und von

Notenbeispielen unterstützt.

meutlich wird den von modern-inustkauja)

Begriffen Befangenen gegenüber daöWese>

des Chorals im Unterschiede von der

Mnsik klar hervorgehoben; sodann stn

wir die Choral-Tonschrift deutlich barg

stellt, die Tonarten derselben faßlich ?"

wickelt, die Vortragsweise, "

der die Wirkung und der Werth
^

ChoralS vorzüglich abhängen und ^ st

Zeit an den meisten Orten eine

ist, eingehend behandelt und NWh"" '

Intonation und Begleitung durch > "

gute Regeln erläutert, endlich ben g

schichtlichen, kirchlichen, musikalischen "
praktischen Werth dieser Gesangesga "
mit wahren und warmen Worten beten i

tet. In einer Anzahl von Noten jnel
dein Haupttcrte willkommene geschich'"

und erklärende Bemerkungen beigefügt-

Trotz der Vollständigkeit und den

beispielen umfaßt die „Anleitung" "

nur 48 Seiten. G r ü nd l i ch ke^ /

Faßlichkeit und Kürze empf?v.„
die sehr verdienstliche
allen Freunden des Kirch?^
gesangeö, namentlich allen

j.

Geistlichen, Lehrern, Organisten "

Säugern.

Die Ausstattung, Papier, Tert
Noten-Druck sind sehr schön. Der K)

von 85 Ctö ist so gestellt, daß der H?

Verfasser, der die Schrift im Selbst^
hat, mit Rücksicht aus die Herstellung

kosten, zunächst des Noten-Drnckes weg^
nur dann vor Schaden gesichert ist,

die Schrift einen günstigen Absatz st"

Sie sei darum bestens empfohlen!

Ober-Rüti, Kt. Aargau.

I. Stammler, Pst-

Wochenbericht.

Schmelz. Daß der Altkath"^
ziSmps als ein Werkzeug -jg
preußischen Politik "»terst^
und ausgenützt wird, daS bekennt

der „Bgnd" selbst, welcher offen

„Der gewichtige Gegenzug gegen
d-e

„tholischsn Bischöfe ist die Unterstütz^,
„welche hie preußische Regierung ê"
„den Altkatholiken gewährt, die st^

„Köln koustituirt und ihren

„wählt haben. Man wird gew'st

„noch mehr davon hören.

Siehe Beiblätter.



Beiblätter zur Schweizer Kirchenzeituug Nr. 24.

Aisthum Aases.
Msgr. Prälat MiSlin hat in

^"er» und im Namen des Sliftö Groß-
^>bcin in Ungarn Fr. 19(10 dem Hochwst.
'îchof Von Basel für die verfolgte Kirche

^ Gabe mit einem
Heiken begleitet, auf das wir zurück-

^men rverden.

^uluthnrn. Auö Maugel an Raum
ìì"en mir mehrere bezeichnende That-

^»nr summarisch aufzählen: >1 den
Schluß des GemeiuderalhS von Solo-

^lìrr, den „VolkStag" am lc>. Juni, der

^

" den Antragstellern selbst als eine p o-
ì sch e D e ni o n st r a t i o ll er klätt

2^de, bxj attfällig ungünstiger Wilterrrng

Und
^ ^uinkirche zu St. UrS zu halten,

^
vein Zage an die VolkSversamm-

'"3 »rit allen Glocken zu läuten,

teg
Pussnö in dem Aufruf deö Coini-

^ ichweizerische» VoltSvereinS: „Die
î^lbst bieten uns freundeio-

die Hand, und da sie nnö
^î^Nen Tisch g ein acht, können

ig
uiit gehobenen Herzen in ihrer Mitte

â"
'

lautet der Aufruf in der
' ' Äürch .-Zig/A in den übrigen Blät-

^ ^uroe die Stelle dahin abgeändert;
da sie sich redlich bewährt..."

là ^ Fvstlied zum Volkötag vom

à. ") auf oaö man jenen alten

»e»
^"^^'den kann: „S'ist alleS crson-

lied
doch kein Gedicht." Dieses Fest-

»Nd ^ ^ etwas niederträchtig erlogenes

dg.^'gcs, daß wir doch gewiß hoffen

de,/"' solche Schandpoesie werde

^ ^gemeinen Unwillen der Festbesucher

der'en Urheber erwecken,

lisch Mißhandlungen an treukatho-

tzj^?^^Mikern und Trimbachern. 5) Eine

Ar von Drrlliken im „Anzeiger"
der G

^ des Inhalts: Gschwind habe in

^as Rustiken die Frage gestellt:

U»d römisch-katholisch glauben?

^ ^ dahin beantwortet: cS heißt Alles
ìrnd gewiß halten, waö der

die
^ ^ ° ^ ^ u b a ret hat und was

vrner zu glauben vorstellen.

,N. Zürcher-Ztg.» Nr. 2S0.

—E ö fällt nnö schwer, zu glauben, daß

sich Gschwind so weit vergessen konnte.

Daö wäre ja eine über allen Begriff

niederträchbge Lüge. (Z) Die Einäscherung

deS HauscS der treukatholiscben Familie
Wollschlegel auf dem Engelberg bei Dul-
liken, welche dadurch einen Schade» von

beiläufig 10,000 Fr. erlitt.") 7) Die

Wegweisung deS provisorischen Pfarrvcr-
wesers Blaser in Kleiulützel. Ueber

den eigentlichen Sachverhalt fehlen nnö

nähere Berichte;"") die Rechtfertigung
dieser Ausweisung im „Soloth. Laiwbt."

(Nr. l>8) scheint uns die Farben von

pfäffischeiuFanatismus, Verletzung Anders-

denkender, schändlichern Mißbrauch der

Kanzel und deS Beichtstuhles u. s. w, all-

zustark aufzutragen, namentlich wenn man

weiß, waö jetzt als „Mißbrauch der

Kanzel" angesehen werden kau». 8) Die
Freude deS „Laudbt." an der Wahl Rein-
kenS zum Missions Bischof, und au den

Eutsch id deö preußischen ObertribuualS
i» Sachen deö Kaplan GrülerS, woraus
sich ergeben, daß eö die Alt-Katholiken
auch als „Katholiken", voll mitbe-
r echt i gt am Vermögen der Kirche be-

trachte, (selbstverständlich, daß daö „Ober-
tribunal" unfehlbar, und daö „Neh-
men" die Hauptsache bei der ganze»
Religionöbewegrrng ist.) 9) Ein „Leber-
berger" erklärt ebenfalls unfehlbar: Der
„Anzeiger" bringe ein Mischmasch
von Greith'ö Ansicht über die Unfehlbar-
keit, von der gute» Presse, von ihrem
Inhalt und deren Verbreitung, und rede

da von Milch und starker Kost für
die Z e i t n n g Sl e s e r (m<z), vgl. Hcbr.
s>, 12. — daö aber sei eine Kost, welche
selbst ein Uhu nicht verdauen
könne. Der „Anzeiger" hatte einfach
daö „Votum" Sr. Gn. deö Bischofes

Dr. Karl Greith in der Jnfallibilitätö-
frage abgedruckt, ohne ein Wort
beizusetzen. Was wird der „Leber-
berger" deö „Landbolcn" sagen, wenn »äch-

ster Tage wohl auS gleicher Feder, eine

Näheres im .Vaterland" Nr. 155 ». 157.

Wir bitten wiederholt um solche Bc-
richte, namentlich über Fakten, die sonst ein-
fertig ausgebeutet werden. Die Red.

„Protestschrist" erscheint, welche die Ver-

sahrungsweise ter Diöcesaukonferenz gegen

den Biscbof von Basel in ihrer beispiel-

losen Ungerechtigkeit und Erbärmlichkeit

schonungslos ansteckt? Wir würden diesen

Leuten zum Voraus gute Verdauung

wünsche» wenn wir nicht wüßten, wie

viel sie schon verschluckt haben, ohne daß

eö sie belästigte. lO) Der „Lautbote"

läßt Herr» Professor Gisigcr am 8. dieß

wieder in Dullikeu TrutzgotleSdienst feiern

und „Skandal uulerhallen" Offenbare

Bilokation! denn wir sahen und hörten

Hrn. Pros. Gifiger am gleichen Tag und

zur gleichen Stunde zu Solothnrn in

amtlicher Funktion. I t) SelbigeS Blatt
läßt sich von Dcitingen uuo auö dem

Leimeulhal berichten, daß eS nichts sei mit
der Religiouögefahr; denn eö werde in

allen Kirchen Golteötienst gehalten, wie

seit Alterö her, und cS werde schwer Hal-

te», ein einziges Beispiel anzuführen,

daß die Diener der Kirche verfolgt werden.

ES muß wohl wahr sein, weil eö der

Laudbole sagt, und es ist ein bloß zu-
fälliger, gerüchtsweise be-
s p r o ch e ncr U m st a n d, daß der Hoch-

würdigste Bischof und zwei Pfarrherren

auf die ungerechteste Weise abgesetzt und

viele Pfarrherren auf gleiche Weise mit

Geldbußen belegt wurden. 12) Wie eS

mit der Schule steht, das zeigt unö in

selbigem Blatte ein Lehrer in Ölten, Na-

urcnö von Burg, in einer ungemein geist-

reichen und sreuudlichen Anrede a» die

Geistlichen. Wir wünschen ebenfalls sehr,

daß er von seinem Rechte, zu jeoer Zeit

offen und rückhaltöloö seine Meinung aus-

zusprechen, Gebrauch mache. Eö wird einen

schätzenöwerlhe» Veitrag zur Würdigung

der Culturstufe dieser Leute und der Rich-

tung und Leitung deö Schulwesens im

Kanton Solothnrn bilven.

I» Folge deö gewaltthäti-
gen Vorgehens der Altkalholiken in

Trimbach und Drrlliken haben die Zeitun-

gen in Deutschland für diese Leute eine

besondere Benennung gewählt, sie nennen

dieselben nicht mehr „A l t - Katholiken,"

sondern „G 'walt- Katholiken." (Vergl.
„Aachener Sonnlagöbl." vom 8. Juni.)

i
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Luzcni. Alt i S h o f en, den 1?. Juni.
Heute war die Fronleichnaruswier, wie

überall in der katholischen Kirche. Sie

erhielt durch die Theilnahme dcö Hochwst.

Bischofes ein besonderes Gepräge. .Hoch-

derselbe trug, mit dem päpstlichen Pectorale

geschmückt, da« Allerheiligste und ertheilte

den Segen. Beim Gottesdienst war scier-

lich.ö Poutifiealamt. Bei der Vesper assi-

stirten ebensallö biscköfl. Gnade». Hoclnv.

Hr. Decan Vantrey ans Pnnstiut (Dels-

berg) uns Hr. Pfarrer Moine von Mout-

faucon waren zugegen und besorgten den

Diaconooienst in wüidevoller Weise. Dabei

trug Hochw. Hr. Professor Badoud auS

Schwyz mit den schonen Solo Gesängen

viel zur Erhöhung der Feier bei, während

die freundlichen Musikanten aus Wanwil

sich bemühien, den Gesang mit den In-
strumental Tönen zu unterstützen. Die

Witterung war Herrinn, und die volle

Zahl der Psa, rangehörigen zugegen. Daö

heutige Fest wird in der Dankerinnerung

der Gläubige» unvergeßlich bleiben. —
Bern. I u r a. Letzte Woche wurden

wieder gegen einige Pfarrer Pvlizei-An-

zeigen gemacht, weil sie gelauft oder Ehen

eingesegnet hatten.

Die »kästts ànsàims' veröffent-

licht interessante Briefe, welche die radika-

lerr Präsetren des Jura's an die Berner-

Regierung gerichtet, um diese gegen den

Klerus aufzustacheln. Auch kann man

zwischen de» Zeilen dieser Schreiben lesen,

wie diese Präfetien auf Störungen der

öffentlichen Ordnung durch das katholische

Volk gerechnet haben. Die radikalen Bü-

reaukraten kennen weder die katholische

G isttrchkert noch das katholische Volk und

verrechnen sich daher in ihren Plänen.

Die Berner Negierung hat

dieser Tage rhrer Haltung gegen die ka-

tholische Kirche oas Siegel aufge rückt

durch folgende Schlußnahmen, die wir

hier aus den Regierungsverhandlungen

folgen lassen.

Nachdem im neuen, auö der ersten Bc-

rathung hervorgegaugenen Kircheugesetzenl-

Wurf die Errich urrg einer höhern k a t h o-

l i s ch - t h e o l o g i s ch e n Leh r a n-

st a l t, womöglich im Anschluss an die

kantonale Hochschule, vorgesehen worden,

werden nun die Herren N i p p old und

Müller, (protestantische) Pro-

fcssorcn der Theologie in Bern, und Her-

zog, (altkatholischer, crkommunizirter)

Pfarrer in Ölten, vom Negierungsrathe

beauftragt, über die Organisation einer

solchen Anstalt ein Gutachten mit bestimm-

ten Vorschlägen auszuarbeiten.

Diese Schlußuahme des R e gierun gS-

raths von Bern dürfte auch dem „Halb-
blinden" die Augen öffnen.

— Der Beschluß der Regierung, eine

Kommission aufzustellen, welche die Er-

richtung einer katholischen theologischen

Fakultät in Verbindung mit der. Hoch-

schule von Bern begutachte» sott, und die

Wahl dieser Kcmmission in den Personen

zweier auSgeiprochenen Reformtheologen

und deö abgefallenen katholischen Priesters

Eo. Herzog hat wohl bei Manchem Lä-

chelrr oder Achselzucken erweckt. Wohl

wahr, es wird dabei nichts herauSkom-

men, alS großer Kostenaufwand ohne ent-

sprechendes Resultat, und später vielleicht

ein Ende wie das der landwirlhschaftlichen

Anstalt zu Muri, Aber unterdessen?

Nehmen wir die Sache nicht so leicht!

TaS einmal ist gewiß: es muß in die-

fern Punkte etwas geschehen, entschieden

mehr und ernster als bisher. Es muß

mehr und gründlicher gearbeitet, die Bil-
dung der jungen Geistlichen buffer vorbc-

reitet und in einzelnen Fächer», »ament-

lich den geschichtliche» und spekulativen,

erweitert und verlieft werden. Hätte der

literarische Betrug in den obern Kreisen

und die unglaubliche Unwissenheit, mit

anmaßlicbem Dünkel gepaart, in den un-

tern Schichten so weit gehen können,

wenn ilmen die Geistlichkeit überall mit
den Watf.n gründlicher Wissenschaft ent-

gegengetreten wäre? — Treffend äußert

sich einer unserer Mitarbeiter in seiner

Beurtheilung des Berichtes von A. Keller

in der letzten Großrathsversammlung des

Aargau, indem er die bestechenden Seiren

dieser Schrift hervorhebt: „Den Geistli

che» ist in Betracht solcher verführerischen

und täuschenden GeisteSerzeugnissc ein gründ'

licheö Studium der Kirchengeschichte sehr

zu empfehlen."

Werden die Katholiken wieder in dieser

wichtigen Sache zurückblc den, sich gegen-

seing hindern und pemmen, und den Geg-

uern gewonnenes Spiel lassen?

Thnrgim. (Correi'p. v. IB. Jnni.) Die

Referendumsschlacht über Civilehe-, Lehrer-

brsoldungs- und Seminargesetz ist gesch^'

gen. Die fakultative Civil- (oder
wie

das Volk hier ganz richtig sagt, ÄdK-

katen-) Ehe ist von der Mehrheit des

protestantischen Volkes angenommen wK-

den. Immerhin uotiren wir die woh-

thuende Erscheinung, daß man innerha

der protestantischen Confession noch »ich

überall gewillt zu sein scheint, die Drd-

nung Gottes dem modernen Götzen Staa

zu Füßen zu legen. Für Annahme des

Gesetzes stimmten 68 i4 gegen
55 G-

Wie daS katholische Thurgauervolk sciR

Stimme abgab, mögen Sie auS folgender

Acußernng der radikalen „Thurg. AR

entnehmen:

„Gegen die Civilehe stimmten

hauptsächlich die katholischen
mci n de n, deren Votum nur (sie,!) a

ein Protest gegen den G r u n d s a h ^
fakultativen Civilehe, wie er in der PC-

fassung aufgestellt worden, zu deuten st^

dürfte."

Die beiden andern Gesetze, welche dw
^

Schule betrasen, Lehrerbesoldnngs- n»

Seminargesetz, wurden verworfen
Elfteres mit 7.B9 gegen 6886, rM

letzteres mit 96L4 gegen 4366 Stim»>rW

Bezeichnend ist dabei die Thatsache, dn^

für Erhöhung der Lehrerbesoldung

katholisch n Gemeinden fast durchgriFN^

mit Stimmenmehrheit eingetreten, wäh>^
die Sitze der sogenannte» Intelligenz

ganz bedenklicher Weise in Sack Libe>n ^
mus mach'en. Dieses Absti»rm»»ü^

gebniß wird natürlich unsere lhurgauii '

Maulhelden „am großen Tag in

thurn" nickt geniren, gewaltig nm

finstern Ultramontane» und Pfaffen
^

zndvnnern.

Sorgen Sie doch dafür, daß diese ^
gaben recht bekannt werden, wenn e ^
ein A ein St
T sich in diesem Sinne wollte v

nehmen lassen.*)

Letzteres würde wenig besten, den
^

bloß das „Schrecklichste«, aucl> das

ist solrd' ein „Mensch in seinem Walm.

lichen Dank aber für diese, die

ehrenden Mittheilungen! Aani. der
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Mstyum Kkur.

^Schwhz. Ci» sic del». Von B u-

«nd^W^ â'bà Leben Jesu
nits s

^ ì î êì (nach Cocher») siud be-

»Niwss/^ ^ Lieferungen erschienen. Sie

bon d

" Schluß deö ersten Theils

de»
"^"phezeinngen" uud beginne»

Theil von der „unmittelbaren
sers"^'""^ ^ Ankunft deö Erlö-

">>t v
erhält fortwährend

tvohl
^ ^â)t neue Anerkennungen so-

^lischen' g?l!' ^îschôl- als d« ko-

Weckn V ^ "nd Literatnrblätter und

bx^ Verfasser nnd den Herauöge-

lz.,?^îch, K. Laut Jahresbericht der in-
Aschen Mission ist die Station Pil-

Zürich, eine der blühend-

^>n g,
îw'g sich aber seil lange mit

àbrik ^'îen, in dem großen nahen

si>r ^Lald eine bleibende Stätte
j>lx

w dort wohnenden 4<!7 Katholiken,

S'ilnd"n "ber 550 zählen, zu

Kirche»/ Haffn""g für einen

àrich katholischen Fond in

3l)^^>»e Unterstützung von wenigstens

^r sanken zu erhalten, legte man

tz»r
^inde Wald eine» Kirchenbaiiplan

l»id ^^s 70,000 Fr. berechnet war

Ahs,.^
i?aö Gesuch um unentgeltliche

bie beö Bodens, welchem Gesuche

wt^^chantische Gemeinde großmüthig

^cht I' ""^ä^Üettle Comite ermangelte
^^"^migung der Titl. Bischöse

holx,, St. Gatten nnd Bas.l cinzn-
Deren Empfehlung eine

Kl veranstalten, welche über

gi»^^, N^' ^^cworfcn hat. Gleickzcilig

^iitzun ""plan, Berechnung und Unter-

^.^"ch an die hohe Regierung

»e„x dieselbe beschloß aber, an

kei„x r/ ^iische Kirchen oder Gemeinden

Esther "^iütznng z„ verabreiche». Der
steg

xch.
bisherigen Lokals in Pilger-

die ^ auf kommenden Herbst und

^ sûr^^î"^ ^Vald wottte den Boden

laut vorgelegtem Plan
à) abtreten,

lsetz,,
bie Zeitverhältnisse für

sv ^Ul'ebigkeit der Collecte

nun zu thun? Man benützte einen gün-

stigen Anlaß, um in Wald eine Localität

anzukaufen, wo man für die gesammelten

Gelder sichere Garantie nnd nach Bedurft

niß sich für katholischen Gottesdienst ein-

zurichten Gelegenheit hat. Dadurch ge-

winnt man, ohne zu fürchtende Einbuße,

eine eigene und sichere Existenz in Wald.
Kommen bessere Zeiten, so wird man
wieder von Kirchenban sprechen können

nnd hat inzwischen ein schreiendes Bedürs-

niß der zahlieichen Katholiken befriedigt.
Dabei wird nicht unterlassen, durch Er-
richtung einer zweiten Station den Ka-
tholiken von Rubikon, Dürnten, Rüti
nnd Wetzikon (582) Anlaß zum GotteS-

dienste nnd religiöse» Unterrichte zu bieten.

Zürich, St. Ueber die traurigen Vor-
gängeindex hiesigen kalhol. Gemeinde behal-

ten wir uns Mehrcreö ans später vor. Box-

läufig mag ans die fünf Thesen in der

Eingabe des Vereins freisinniger Katho
liken („N. Zürch. Z.", Nr. 287) hingewic-
sen werden, welche die gleiche Signatur
kläglicher Begriffsverwirrung nnd Anmaß-
lichkeit an sich trage», wie die ähnlichen

ihr vorausgegangenen anderer Orte; eben

so ans die empörenoe Ungerechtigkeit, daß
Menschen, welche der katholischen Kirche
längst nicht mehr angehörten, über den

Glauben und die kirchliche» Angelegen-
heite» der ganzen Gemeinoe abmehren
wollen. Ueber Glanbenosachen läßt sich

nicht abmehren; „keine noch so große
M.hrheit hat daS Neckt, einer noch so

kleinen Minderheit in GlanbenSsachen Ge-
walt anzuthun; auch die kleinste Minder-
hcit, welche nicht ans die Lehre nnd den

Gottesdienst der katholischen Kircke ver-
zichten will, muß mit ihren Ansprüchen
Schutz finden" — so sagen wir mit dem

Verfasser der St. Gallerbroschüre: Die
Stellung der Staatsgewalt zur Unfehl-
barkettöfrag e

Aîistljum Lausanne.

Wandt. Der Große Rath hat ein-
st i m m i g beschlossen, die K a t h e d r a l-
kirche von Lansanne, welche von Ein-
stur; bedroht wurde, zu erhalten und hat
hiefür einen Kredit von zirka 200,000
Fr. eröffnet.

Sr. Gn. Marittey, Bischof von
Lausanne, hat nun mit einem würde-

vollen Schreiben einen Beitrag von Fr. 500
an die Kosten der Restauration der Käthe-
dralc in Lansanne eingesandt.

Diese Gabe deS katholischen Bischofs

hat im Waadtland große Freude gemacht.

Neuenluirg. Gegen daö D e s o r-
g a n i sa t i o n s g c s e tz der Kirche
treten die P r o t e st a n t e n hier in einer

Weise ans, welche zeigt, daß sie einsehen,

waö der Radikalismus gegen alle positi-

ven christlichen Eonfessionen unter dem

Feigenblatt deö Staats plannt. Die-

selben richteten mit zahlreichen Unter-

schriften folgende Petition an den Großen

Rath:
„Von der Ueberzeugung ausgehend,

einerseits: daß die Ausführung deö in der

letzten Session beschlossenen KirchcngesetzeS

für daS Land von verdeiblichen Folgen

sein würde, anderseits, daß das Mittel

zur Abhilfe für die Schwierigkeiten der

gegenwärtigen Lage in der Freiheit
für die verschiedenen Kirchen
z n s nche n i st s ich v h ne Inte r-
ve n t i o n d c S S t a ale S selbst zu
k o n st i t n i r e n, d. h., in der Tren-

nnng von Kirche und Staat, oder in

ähnlicken Maßregeln, welche den Bürgern
freigestellt ließen, sich in religiösen
G e n o s s c n s ch a f t c » m i t g l e i ch e m

Recht zu organisiien, haben die Unter-

zeichneten die Ehre zu er,suchen, daß: l)
der Art. 7! dèr Verfassung revidirt, 2)
bis diese Frage gelöst, die Jnkrafitretnng
des Kirchengesetzes snfpendirt werde, wel-

cheS trotz der Bestimmung jeneö Artikels

dem Volke nicht zur Abstimmung vorge-

legt wurde."

HZistjjum Genf.

Genf. Sämmtliche Geistliche haben

eine neue Zuschrift an Msgr. M e r m i l-

lod, apostolischer Vikar, gerichtet, worin

sie denselben »ach dessen d re i m o n a t-
i i che in Exil ihrer unverbiüchlichen Treue

versichern.

Da der S t a a t S r a t h eine V e r-
Mehrung der Psarrgehalte vorschlägt,

so bemerken katholische Stimmen, cö wäre

angezeigter, die Regierung würde zuerst

den Pfarrern den schuldigen r ü ck st ä n-

digen Gehalt auszahlen, bevor sie der

Welt mit einer Gehallvermehrn,ig Staub
in die Augen werfe. (Bekanntlich läßt
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die Regierung der katholischen Geistlichkeit

die Besoldung seit einem Vierteljahr nicht

mehr zukommen.)

Visthttm Sitten.
Wallis. Der Große Rath hat in

das neue Schulgesetz folgende weitere

Bestimmungen zu Gunsten der Kirche

aufgenommen:

„In jeder Gemeinde besteht ein aus

3—5 Mitgliedern bestellter SchulanS-

schuß."

„Der Hochw. Pfarrer ist Mitglied die-

seS Ausschusses in der Gemeinde, wo er

wohnt."

„Dem Hochw. Hrn. Pfarrer steht der

Zutritt in alle Schulen seiner Pfarre im-

mer offen."

Rom. Zwei Führer der Kirchengeguer,

Minister Natazzi und General Li-
pari, sind im besten Alter gestorben,

und beinahe zugleich. Die heuchlerischen

Minister halten gern gewollt, daß dem

Lipari die Ehren eines kirchlichen Begrab-
nisscS zu Theil würoen, damit es den

Anschein habe, als achte die Kirche selbst

nicht auf die von ihr verhängten Strafen.
Aber der Clerus brauchte dem Verstorbenen
dieie Ehre nicht zu verweigern. Die Fa-
milie Lipari's, seiner vollkommen würdig,
hat dieselbe verächtlich zurückgewiesen und
mit dem Unglauben, den Gattin und

Bruder zu Ehren des Elenden an den

Tag zu legen wünschten, in den Blättern
viel Lärm gemacht. Unter den Zeitungen,
welche dieser sacrilegischeu Ostentation den

lautesten Beifall zollten, hat man nament-

lich daS Organ Rattazzi'S bemerkt,
der nun in ähnlicher Weise dem Lipari
schon im Grabe nachgefolgt ist. Dieses

Symptom hat seine Bedeutung zur Be-
zirtheilung des moralischen Zustandes un-
serer Bezwinger.

Deutschland. Der deutschen Reichsre-

giernng ist letzthin auch von Seite der

meklenbnrgischen Orthodoxie der Fehde-

Handschuh hingeworfen worden. Der Kon-

sistorialrath vr. Krabbe in Rostock hat

eine 138 Seiten lange Schrift gegen die

preußische StaatSregierung und den Fürsten

Reichskanzler in Bezug auf deren kirchliche

Politlk geschrieben unter dem Titel:

„Wider die gegenwärtige Richtung dcö

Staatölebcns im Verhältniß zur Kirche."
Er gibt darin den Rath: „Am richtigsten
und praktischsten wird eö für jeden Diener
der Kirche sein, sich durch die Existenz des

„ StrafgeistlichkeilS - Paragraphen " nicht
irgendwo beirren zu lassen, sondern sich

aller Zuständigkeiten seines Amtes nach

wie vor, unerschrocken zu bedienen."

Schweizerischer Pins-Verein.
Lmptangs-Lcschriiiigiing.

Jahresbeiträge Von den Ortsocrciiwn Engel-
berg Fr. Sll, HiKkirch Fr. 83, Stalden Fr. 15.

Inländische Mission.

l. Gewöhnliche Ver e > n s b ei tr äg e.

Uebertrag laut Nr. 23- Fr. SSlw-

Vom löbl. Frauenkloster St. Maria
»nd dessen Beichtiger U. Pins,
Jubiat »

Von einer klösterlichen Genossen-

scbaft zusammengelegt »

Aus oer Pfanei Wnnkon »

„ „ lllein-Dietwil „

tlst).

iso.
1«.

4W

Fr, -Ml). 2t

Der .'daister vcr inl. Mission

Vfcijfcr-Slmigcr tu Lu!»»

GeschNMer MMZer
in Wtzl, Kaltion Si. Kassen,

empfohlen der hochwürdigen Geistlichkeit und verchrlichen Kirchenbehörden ihr Uî
assvrtirtes Lager von Kircheuparamentcn und aller zum Gebrauch bei kirclM
Funktionen und zur Ausschmückung der Gotteshäuser dienlichen Gegenständen, cilê'

Meßgewänder. Rauchmäntel, Levitenröcke, Vela, Traghimmcl, Fahnen, Stolen,
stranz- und Ciboncnvela -c, sowohl auS bloß gewobenem Gold-, Seiden- und Wolle')
stoffen, als auch mit Gold-, Silber und 'Seidenstickereien; — Chorröcke,
Ältartücher, Ministrantenhcmden, Eorporalien hvon schönstem Leinengebild) Purist^
torien, Pallen w. Biinistrantenröcke, Bahrtücher, Cingnta, Lampenqnasten w>

ferner Metallwaarcn, Nissnie, Holzschnitzwaaren w.-c. — Auch halten wir Lager
Stoffen, Borten, Fransen, Leinwand, Spitzen rc., welches wir ebenfalls zu genets
Abnahme höflichst empfehlen.

Reparaturen werden prompt und billigst besorgt.

l^I
.W
I Z Armzwege, Z
^ Anginal-Delgemälde nach ^^ Iührich, Dvcrbcck, For in er, ^

ININ 3 Größen zum Preise von ^
fl. 225 bis zu fl. 80V inelusivo II

Goldrahmc» und Aussähe,
sowie Kreuzwege von Toiwg .W

votta (Reliesbilder), zu fl. 200 »
bis fl. 700, sind stets vorrälh.g ^in der II

B. Schmid'schen

Auustllüslllsi mu! ààmlkung 1^1

(A. M a n z) in A u g s b u r g. ^
V Probestationen stehen franco z»
I I I>I>N ' «inàrì'tsn'lîa^1^ Diensten; ausführlicheProspekteuebst I I^ Anerkennungsschreiben gratis. 4g>°) ^

SjZlublink in Luzern.
Das Garantiekapital dieser vou

^

der höh. Regierung des Kantons
genehmigten Aktiengesellschaft

' ist

Fr. 100,000 gestellt »nd dasselbe

den Aktionärs laut Statuten )U
Depositenkasse der Stadt Luzern hinter» »

wo, den. ^
Die Sparbauk macht Geldanlew

gegen Hinterlage von Gülten, We>^

schristen und gegen persönliche ^urgl j

ten; sie befaßt sich mit Ankauf
kauf von Liegenschaften, Schuldlitcln, v

derungcn, mirDisconto, Wechsel und Eo»

Corrent Geschäften w. :c
Die Spar bank nimmt Gelder

a»

gegen Obligationen oder in ach

Eorrent und verzinset dieselben
der Größe der Summe und der Ku>

gungsfrist zu 4 bis 5 °/o-

Der Geschäftsführer-
11'2 Z. B. Gloggncr Huber.

âz««. stelle in ök'entlielivn Iîiîìtt6in Ulnl Lneilvl vkixvieUni880n nnKkiüoistkn Lüeiiel' î'8inâ viàeller voiintkiK «à' ivvi'àn sotOit IioiKoseiinM. Neue Erscheinungen tressé

regelmäßig und schnell ei» und werden gerne zur Einsicht mitgetheilt.

Druck und Expedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

